
 

 
 
 
Richtlinien des Schattauer Verlags zu „Open Access“ 
 
Schattauer bietet seinen Zeitschriften-Autoren ab sofort die Möglichkeit, ihre 
Artikel nach Erscheinen in print bzw. online für alle Nutzer frei zugänglich zu 
machen. Das akzeptierte Manuskript wird nach Copy-Editing und Satz mit 
einer DOI-Nummer versehen und auf der Zeitschriften-Homepage frei 
zugänglich ins Internet gestellt („Open Access“). Parallel dazu erfolgt die 
Meldung der Artikel-Metadaten an Datenbanken wie Medline/PubMed und die 
Verlinkung des Artikels mit diesen Datenbanken. Der Artikel ist ab diesem 
Zeitpunkt weltweit für alle Interessierten im Volltext frei zugänglich. 
 
Um das Subskriptionsmodell der Zeitschriften nicht zu gefährden, muss der 
nicht unerhebliche Arbeitsaufwand pro Manuskript und die zukünftige 
dauerhafte Archivierung durch den Verlag über eine Gebühr finanziert werden 
(„Article Processing Charge“, APC), welche dem Autor in Rechnung gestellt 
wird. Diese Gebühr beträgt für alle Schattauer-Zeitschriften einheitlich 1.630,- 
€ pro Artikel (2.450,- USD für USA). Gutachter der Zeitschrift erhalten 40% 
Rabatt. Interessierte Autoren wenden sich bitte an die jeweilige 
Zeitschriftenredaktion. 
 
Für die Nutzung der Artikel gelten die Bestimmungen des deutschen 
Urheberrechts. 
 
Von dem neuen Modell unberührt bleiben die Copyright-Bestimmungen des 
Verlages, wonach der Autor die vom Verlag bearbeitete und gesetzte Version 
seines Artikels frühestens nach einer Embargo-Frist von 12 Monaten auf 
seine eigene Webseite oder in ein institutionelles Repositorium stellen darf. 
Die vom Verlag noch unbearbeitete Manuskript-Fassung kann auch schon 
vor Ablauf der Embargo-Frist ins Netz gestellt werden. In beiden Fällen ist auf 
die Originalpublikation in der Schattauer-Zeitschrift hinzuweisen und auf diese 
zu verlinken. 
 


